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41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §7;

Rechtssatz

Nach der Stellungnahme des UNHCR vom Juli 2003 sollten unter anderem afghanische Frauen, von denen

angenommen werde, dass sie soziale Normen verletzen (oder die dies tatsächlich tun), bei einer Rückkehr nach

Afghanistan als gefährdet angesehen werden. Diese Kategorie könnte Frauen einschließen, die westliches Verhalten

oder westliche Lebensführung angenommen haben, was als Verletzung der sozialen Normen angesehen werde und

ein solch wesentlicher Bestandteil der Identität dieser Frauen geworden sei, dass es für diese eine Verfolgung

bedeuten würde, dieses Verhalten unterdrücken zu müssen (zur Indizwirkung entsprechender Empfehlungen

internationaler Organisationen vgl. das hg. E vom 20. April 2006, Zl. 2005/01/0556 mwN; zur gebotenen Heranziehung

weiterer Erkenntnisquellen auch bei Einholung eines Gutachtens vgl. das hg. E vom 1. April 2004, Zl. 2002/20/0440).

Diese Stellungnahme geht also nicht nur bei "Ambition zu öFentlichem Auftreten" von einer Gefährdung aus, sondern

bereits dann, wenn lediglich angenommen werde, eine Frau verletze soziale Normen.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2008:2006190182.X01

Im RIS seit

25.02.2008

Zuletzt aktualisiert am

14.12.2011

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/32771
https://www.jusline.at/entscheidung/39997
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2008/1/16 2006/19/0182
	JUSLINE Entscheidung


